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Norm

ABGB §472;
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GSLG Tir §1 Abs2;

GSLG Tir §2 Abs1;

GSLG Tir §3 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Bringungsrechte weisen bezüglich Inhalt und Funktion weit gehende Ähnlichkeiten mit privaten Dienstbarkeiten auf.

Dies legt es nahe, bei der Ermittlung des Umfanges eines Bringungsrechtes auf die privatrechtlichen Grundsätze über

die Ausübung von Dienstbarkeiten zurückzugreifen (Hinweis E 19.9.1996, 96/07/0075). Dies gilt nicht nur für die

Ermittlung des Umfangs eines Bringungsrechtes, sondern für die Ausübung schlechthin, sofern im jeweiligen

Bringungsrechtegesetz oder in dem Bescheid, mit dem das Bringungsrecht eingeräumt wurde, nichts anderes

angeordnet ist. Eine solche gegenteilige Anordnung Bndet sich weder im Tir GSLG noch im Bescheid, mit dem das

Bringungsrecht eingeräumt wurde. Aus § 484 ABGB ergibt sich die PDicht zur schonenden Ausübung der Dienstbarkeit

und die VerpDichtung, die erforderlichen Anlagen in gutem Stand zu erhalten (Hinweis OGH SZ 32/113). Kommen die

Berechtigten ihrer VerpDichtung zur schonenden Ausübung des Bringungsrechtes und zur Erhaltung der

Bringungstrasse nicht nach oder entstehen trotz schonender Ausübung Schäden an den Grundstücken des von der

Einräumung des Bringungsrechtes BetroHenen, so ist durch die von der Beh verfügte AuDage Sorge dafür getragen,

dass diese Schäden unverzüglich behoben werden. Es triHt daher nicht zu, dass mit der Bringungsrechtseinräumung

für den genannten BetroHenen unverhältnismäßige Nachteile verbunden wären und dass daher die Nachteile der

Bringungsrechtseinräumung deren Vorteile überwiegen.
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